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Textänderung 

Artikel 2 Buchst. c) der Einheitlichen Rechtsvorschriften für Verträge über die Verwendung 

von Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr (CUV), Anhang D zum Übereinkommen 

über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 in der Fassung des 

Protokolls vom 3. Juni 1999 ( (Protokoll von Vilnius), wird wie folgt gefasst: 

 

„c) „Halter“ die natürliche oder juristische Person, die als Eigentümerin oder Ver-

fügungsberechtigte einen Wagen als Beförderungsmittel wirtschaftlich nutzt;“ 
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